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Armee bekämpft Missbrauch von Drogen
in den Rekrutenschulen

Auf den 1. 1. 1972 tritt in den Schulen eine neue Dienstvorschrift des Ausbildungschefs in Kraft,

nach welcher den Wehrmännern während des Dienstes, in der Freizeit und im Urlaub ohne ärzt-

liehe Verordnung der Besitz und Genuss folgender Mittel verboten ist: Opium und dessen

Derivate, Kokablätter und Kokain, Hanfkraut (Marihuana), Hanfkrautharz (Haschisch) und

Halluzinogene, z. B. LSD, Mescalin usw.

Gleichzeitig sind Weisungen über die ärztliche Hilfe an Süchtige und gegen den Missbrauch von
Betäubungsmitteln erlassen worden, in welchen besonders auf die Gefahren aufmerksam gemacht

wird, welche der übermässige Genuss bestimmter Anregungsmittel, Medikamente und Drogen mit
sich bringen kann.

Die Erfahrungen in den letzten Rekrutenschulen haben gezeigt, dass an den Gebrauch von Drogen
gewöhnte Jugendliche davon auch im Militärdienst nicht ablassen. Da Drogenmissbrauch bisher
militärstrafrechtlich nicht fassbar war, drängte sich eine besondere Dienstvorschrift auf. Damit
sind die Grundlagen geschaffen, um dem Drogenmissbrauch vorerst in den Schulen auch unab-

hängig vom Betäubungsmittelgesetz — in leichten Fällen disziplinarisch — entgegenzutreten.

Bern, 29. Dezember 1971 Afz7/77r(7epe/r/ewe«/

Information

Der Ausbildungschef Bern, 1. Januar 1972

Dienstvorschrift
betreffend Besitz und Genuss von Betäubungsmitteln

Der Besitz und Genuss folgender Mittel ist den Wehrmännern während des Dienstes, in der Frei-
zeit und im Urlaub ohne ärztliche Verordnung verboten:

Opz'zzw zz«z7 z/ewe/z Derz'ezz/e

Ko/Uzb/izb/er zzzzd /voGzz'zz

He//«zz'zzoge»e, z. B. LSD, .Mejczz/z» zzrzzz.

Wer gegen diese Vorschrift verstösst, macht sich wegen Nichtbefolgung von Dienstvorschriften
und wegen Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz s/re/Aer.

Der A z/jA/Mz/zzgrcbe/

Oberstkorpskommandant Hirschv

Geb/ azz;

- Dienstabteilung mit Schulen

- Instr Of und Instr Uof

- alle Schulkdo

- alle Schulärzte

- alle Wehrmänner in OS, Fw- und Four-Schulen
UOS und RS durch Anschlag
in den Unterkünften sowie Krankenzimmern

über die vorgesetzte Dienstabteilung
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